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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

Geschäftszeichen
01/Br

Datum
17.10.2023

Vorlage-Nr.
XIX-0362/2023

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Kreistag öffentlich 06.11.2023 Entscheidung

Betreff

Vorschlagsliste zur Ernennung eines Mitglieds für den Anstaltsbeirat der
Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag wird gebeten, zur Ernennung eines Mitglieds des Beirates der Justizvollzugsanstalt
Wolfenbüttel zwei Personen vorzuschlagen.

Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

Mittel stehen zur Verfügung nicht zur
Verfügung

nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag Mehrerträge/-einzahlungen bei Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen unterstützt behindert

Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung unterstützt behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur unterstützt behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft unterstützt behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz unterstützt behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur unterstützt behindert
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Begründung:

Mit Schreiben vom 29.08.2023 hat die Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel (JVA Wolfenbüttel)
mitgeteilt, dass Herr Bernfried Keye aus persönlichen Gründen seine Pflichten als
Anstaltsbeirat nicht fortführen kann und den Landkreis Wolfenbüttel um zwei
Personenvorschläge für die Ernennung des neuen Mitgliedes des Anstaltsbeirates gebeten.

Gemäß § 162 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) i.V.m. § 186 Abs. 1 Niedersächsisches
Justizvollzugsgesetz (NJVollzG) sind in den niedersächsischen Justizvollzugseinrichtungen
Beiräte zu bilden. Diese wirken nach § 187 NJVollzG bei der Gestaltung des Vollzuges und bei
der Betreuung der Gefangenen mit. Sie unterstützen die Anstaltsleitung durch Anregungen
und Verbesserungsvorschläge und helfen bei der Eingliederung der Gefangenen nach deren
Entlassung. Die Mitglieder des Anstaltsbeirates können namentlich Wünsche, Anregungen
und Verbesserungsvorschläge entgegennehmen, sich über die Unterbringung, berufliche
Bildung, Verpflegung, ärztliche Versorgung, Betreuung, Förderung oder Therapie der
Gefangenen unterrichten, die Anstalt und ihre Einrichtungen besichtigen und die Gefangenen
ohne Überwachung der Aussprache und des Schriftwechsels in ihren Räumen aufsuchen.

Gemäß der Mitteilung der JVA Wolfenbüttel ist ein neues Mitglied für den Anstaltsbeirat zu
verpflichten. Da die Vorschlagsliste mindestens eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten mehr
enthalten soll, als zu ernennen sind, müsste die Vorschlagsliste des Landkreises Wolfenbüttel
damit 2 Vorschläge enthalten.

Die Mitglieder des Anstaltsbeirates sollen am Ort oder in unmittelbarer Nähe der
Justizvollzugsanstalt, die sie betreuen, wohnen. Im aktiven Dienst oder im Ruhestand
befindliche Vollzugsbedienstete und Angehörige der Vollzugsaufsichtsbehörden dürfen nicht
Mitglieder des Anstaltsbeirates sein. Die Amtszeit des Mitglieds des Anstaltsbeirates der JVA
Wolfenbüttel würde mit Ablauf des 31.12.2024 enden.

Da für die Benennung der Vorschläge keine vorgeschriebene Verteilung auf die Fraktionen des
Kreistages des Landkreises Wolfenbüttels vorgesehen ist, sind Vorschläge von allen
Kreistagsfraktionen für die Vorschlagsliste möglich. Die Ernennung des Mitgliedes des
Anstaltsbeirates wird sodann durch das Niedersächsische Justizministerium auf Grundlage der
mit einer Stellungnahme der JVA Wolfenbüttel versehenen Vorschlagsliste vorgenommen. Da
der Anstaltsbeirat u.a. als Repräsentant der Öffentlichkeit gegenüber dem Vollzug fungiert,
empfiehlt sich die Ernennung von Personen unterschiedlicher Parteien, die im Landkreis
Wolfenbüttel vertreten sind.

Ich bitte darum, zwei Personen, die als Ersatz für Herrn Keye in Frage kommen,
vorzuschlagen.

Christiana Steinbrügge
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